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 Veröffentlicht am 17.12.1992

Index

L24009 Gemeindebedienstete Wien

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §59 Abs1;

DO Wr 1966 §19 Abs3 idF 1984/027;

Rechtssatz

Für die Verwirklichung des unter den allgemeinen Dienstp<ichten normierten Verbotes der Geschenkannahme in

Amtssachen ist es unbeachtlich, in welcher Weise dem Beamten das Trinkgeld zugekommen ist (hier: einem

Sanitätsgehilfen im Rettungsdienst und Krankenbeförderungsdienst).
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